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Merkblatt zum Betriebspraktikum von Schülerinnen und Schülern
Die nachfolgenden Ausführungen 1 geben Grundsätze und Organisation des Praktikums, Da-

tenschutzbestimmungen sowie Regelungen für den Unfallversicherungs- und Haftpflicht-

schutz wieder.  

Vorbemerkung 

Dem Auftrag des Schulgesetzes folgend bereiten die Schulen 

die Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe (Sekundar-

stufe I) im Rahmen der beruflichen Orientierung auf die Be-

rufswahl und künftige Berufsausbildung vor, indem sie fachli-

che und überfachliche Kompetenzen in allen Unterrichtsfä-

chern vermitteln. 

Ausführungen hierzu trifft die Verordnung für Berufliche Ori-

entierung in Schulen (VOBO) vom 17. Juli 2018 (ABl. S. 685). 

Sie hat den Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studien-

orientierung in Schulen vom 8. Juni 2015 abgelöst.  

Für die Organisation und die Durchführung der nach den §§ 

17 ff. der VOBO vorgesehenen Praktika sind nachfolgende 

Grundsätze und Regelungen hinsichtlich der gesundheitlichen 

Voraussetzungen, der Zeiten im Betrieb, des Unfallversiche-

rungs- und Haftpflichtschutzes wie auch des Datenschutzes 

zu beachten. 

Organisation 

Betriebspraktika sind nach Maßgabe der jeweiligen Stunden-

tafeln bei allgemeinbildenden Schulen Bestandteile des Be-

rufsorientierungsprozesses und bei beruflichen Schulen Be-

standteile des beruflichen Lernbereichs.  

Unternehmen oder Betriebe sollen so ausgewählt werden, 

dass die angestrebten Ziele (§ 17 VOBO) erreicht werden kön-

nen. Dabei ist es wichtig, in Absprache mit den Praktikumsbe-

trieben geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schü-

lerinnen und Schüler zu finden.  

Unternehmen oder Betriebe sollen in zumutbarer Entfernung 

vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler liegen und mög-

lichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kön-

nen (§ 23 Abs. 3 VOBO). 

Schülerinnen und Schüler unterliegen für die Dauer des Be-

triebspraktikums dem Weisungsrecht des Betriebspersonals 

(§ 24 Abs. 3 VOBO). 

Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- noch ein 

Beschäftigungsverhältnis. Eine finanzielle Vergütung für 

Schülerinnen und Schüler ist nach dem Gesetz zur Regelung 

eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG 

in der jeweils geltenden Fassung) nicht vorgesehen (§ 17 Abs. 

4 VOBO). 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) 

in Bezug auf Schülerbetriebspraktika sind den Informations-

flyern des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integra-

tion (HMSI) – Stichwort „Schülerbetriebspraktikum“ - zu ent-

nehmen. Diese sind sowohl auf der Homepage des HMSI als 

auch auf der Homepage des HKM hinterlegt (https://kultus-

ministerium.hessen.de/schulsystem/berufs-und-studienori-

entierung/betriebspraktika). 

 
1 - VO für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) vom 17.07.2018, ABl. 08/2018, S. 

685 

Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung (§§ 32 - 

46 JArbSchG) finden nach § 32 Abs. 1 JArbSchG keine Anwen-

dung, wenn ein Block des Schülerpraktikums oder einer be-

rufsorientierenden Maßnahme nur den kurzen Zeitraum von 

in der Regel maximal 15 Arbeitstagen umfasst.  

Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer Ge-

meinschaftseinrichtung im Sinne des § 33 IfSG (Kinderkrippe, 

Kindertagesstätte, Hort, Schule, Heim, Ferienlager oder ähn-

liche Einrichtung) ist es erforderlich, dass der Praktikumsbe-

trieb eine Belehrung über die gesundheitlichen Anforderun-

gen entsprechend § 35 IfSG durchführt. Teilnehmende an 

Maßnahmen zur beruflichen Orientierung müssen die ge-

sundheitlichen Anforderungen des § 34 IfSG erfüllen. Diesbe-

züglich gelten besondere Vorschriften für Schülerinnen und 

Schüler, die eine in § 42 Abs. 1 IfSG bezeichnete Tätigkeiten 

(Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmit-

teln sowie Tätigkeiten in Küchen, Gaststätten und ähnlichen 

Einrichtungen) aufnehmen wollen oder die in Gemeinschafts-

einrichtungen im Sinne des § 33 IfSG (Einrichtungen, in denen 

überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut wer-

den) arbeiten wollen. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und 

den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen zu entneh-

men.  

Bei einer Beschäftigung in einer Klinik oder sonstigen Einrich-

tung des Gesundheitswesens dürfen Schülerinnen und Schü-

ler nicht mit Personen in Berührung kommen, durch die sie in 

ihrer Gesundheit gefährdet würden. 

Auf die besonderen Beschäftigungseinschränkungen und -

verbote bei gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 JArbSchG 

wird hingewiesen.  

Haftpflichtversicherung 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum 

teilnehmen, sind bei der Sparkassen-Versicherung gegen An-

sprüche aus der gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Er-

ziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung ab-

geschlossen haben, geht diese vor. 

Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen: 

1.100.000,- € bei Personenschäden 

500.000,- €  bei Sachschäden  

51.500,- €  bei Vermögensschäden allgemeiner Art  

51.500,- €  bei Vermögensschäden durch Verlet-

zung des Datenschutze  

 

 - Durchführungshinweise zum Schülerpraktikum nach der VO für Berufliche Orientie-
rung in Schulen (VOBO), Erlass vom 13.11.2019, Az.: III.A.2 -170.000.125-00093, ABl. 
12/19, S. 1226 
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Umfasst sind alle Haftpflichtschäden wegen Beschädigung 

von Kraftfahrzeugen beim Be- und Entladen und alle sich da-

raus ergebenden Vermögensschäden.  

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Schäden, die 

durch Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges an diesem 

selbst, an dessen Ladung oder durch das Fahrzeug entstehen. 

Im Rahmen des Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraft-

fahrzeug zu führen. Die beiden vorstehenden Sätze gelten 

auch für Luftfahrzeuge.  

Wird eine Tätigkeit in einem wegen besonderer Gefährdung 

grundsätzlich ausgeschlossenen Umfeld unerlaubt oder ei-

genmächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungsschutz.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche 

auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Da-

ten sowie die hiermit zusammenhängenden Verfahrenskos-

ten. Ferner sind nicht versichert Bußen, Strafen sowie Kosten 

solcher Verfahren. In Ermangelung zureichenden Deckungs-

schutzes entfallen Betriebspraktika von Schülerinnen und 

Schülern in gewerblichen und öffentlich-rechtlichen Aus-

kunftsdiensten.  

Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum „Da-

tenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler 

– Verpflichtung zur Verschwiegenheit“ durch die Erziehungs-

berechtigten begründet keine Mithaftung der Betreffenden 

im Fall eines durch die Praktikumstätigkeit verursachten 

Schadens im Bereich des Datenschutzes.  

Für den Ersatz von Schäden, die Schülerinnen und Schüler 

nicht im Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Tätig-

keiten, sondern nur bei Gelegenheit des Betriebspraktikums 

verursachen (z.B. mutwillige Beschädigungen), gelten die all-

gemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze, insbesondere 

also § 828 Abs. 3 BGB. Danach haftet eine Schülerin oder ein 

Schüler, die oder der nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

für Schäden, die sie oder er einem anderen zufügt, wenn sie 

oder er bei der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der 

Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte.  

Im Schadensfall ist eine Auskunft bei den Erziehungsberech-

tigten bzw. der Schülerin oder dem Schüler einzuholen, ob 

eine private Haftpflichtversicherung besteht. Ist dies nicht der 

Fall, so wird der Schadensfall durch die Schulleiterin oder den 

Schulleiter unter Angabe der Versicherungsnummer 32011 

081 / 006 gemeldet an die:  

Sparkassen Versicherung, Zweigniederlassung Wiesbaden, 

Bahnhofstraße 69, 65185 Wiesbaden, Telefon: 0611-178 0  

Die Leitung und Durchführung von Betriebspraktika, Betriebs-

erkundungen oder Projekten sind für die nach § 22 Abs. 2 

VOBO beauftragten Personen versichert. Für sie sind es 

Dienste im Sinne des § 13 Hessisches Beamtenversorgungs-

gesetz (HBeamtVG) vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218) in der 

jeweils geltenden Fassung oder Tätigkeiten im Sinne des  

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 10 Buchstabe a oder Abs. 2 SGB VII.  

Für Schäden, die durch Pflichtverletzungen von Lehrkräften 

oder Betreuern im Betrieb verursacht werden, haftet das 

Land Hessen nach Artikel 34 GG i. V. m. § 839 BGB.  

Unfallversicherungsschutz 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum, 

einer Betriebserkundung oder einem Projekt im Sinne dieser 

Verordnung teilnehmen, sind durch die Unfallkasse Hessen 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII unfallversichert. Dies gilt auch 

für das Jahrespraktikum der Schüler*innen der Fachober-

schule. Sie sind Praktikanten im Sinne der Verordnung. 

Die Praktikantin/Der Praktikant unterliegt nicht der gesetzli-

chen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung.  

Datenschutz und Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

Erhalten Schülerinnen und Schüler während eines Betriebs-

praktikums in privaten oder öffentlichen Einrichtungen (z.B. 

Polizeiverwaltung, Banken und Sparkassen, Freie Berufe, Per-

sonalabteilungen, Bereiche mit Aufgaben der Kundenbetreu-

ung, Krankenhäuser, Pflegeheime oder sonstige soziale Ein-

richtungen sowie Entwicklungsabteilungen) Kenntnisse über 

personenbezogene Daten oder über andere, im Zusammen-

hang mit dem Betrieb stehende Tatsachen, Umstände und 

Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenz-

ten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbrei-

tung ein berechtigtes Interesse besteht, insbesondere firmen-

spezifische technische Konzepte, Prozesse oder Patente, ist 

das geltende Datenschutzrecht einzuhalten und die Wahrung 

aller Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sicherzustellen. Der 

Praktikumsbetrieb belehrt insbesondere über bereichsspezi-

fische Datenschutzvorschriften und Verschwiegenheitspflich-

ten. 

Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Betriebsprakti-

kums vom Betrieb über die an ihrem Arbeitsplatz zu bearbei-

tenden Daten zu belehren. Sie werden mit einer schriftlichen 

Erklärung „Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerin-

nen und Schüler - Verpflichtung zur Verschwiegenheit“ (An-

lage 2) ausdrücklich zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Lehrkräfte, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen bei 

der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Prakti-

kums auf datenschutzrechtliche Fragestellungen hin und er-

klären den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung der Ver-

schwiegenheitspflicht. 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes  

Betriebspraktika sind einem Berufsausbildungsverhältnis 

ähnlich. Es finden daher die Bestimmungen des Gesetzes zum 

Schutz der arbeitenden Jugend in der jeweils geltenden Fas-

sung (JArbSchG) und die Kinderarbeitsschutzverordnung (Kin-

dArbSchV) Anwendung. Als Jugendliche werden 15- bis 17-

Jährige bezeichnet. Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht 

(in Hessen 9 Jahre) unterliegen, gelten als Kinder. Nach § 5 

Abs. 2 JArbSchG gilt das Verbot der Beschäftigung von Kin-

dern nicht für die Beschäftigung von Kindern im Rahmen des 

Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht.  

Für jugendliche Schülerinnen und Schüler sind alle Vorschrif-

ten des Jugendarbeitsschutzgesetzes wie bei berufstätigen 

Jugendlichen anzuwenden. 
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Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
Bevor ein Arbeitgeber Schülerinnen und Schüler beschäftigt oder 

die Arbeitsbedingungen wesentlich verändert, muss er beurtei-

len, ob hierdurch Schülerinnen und Schüler gefährdet werden 

können. Neben der persönlichen Entwicklung der jugendlichen 

Praktikanten muss er insbesondere berücksichtigen, dass Jugend-

lichen oftmals das Bewusstsein für das Thema Sicherheit wie 

auch die Berufs- und Lebenserfahrung fehlt. 

Unterweisung 
Vor Beginn der Beschäftigung müssen die Praktikantinnen und 

Praktikanten darin unterwiesen werden, welche Unfall- und Ge-

sundheitsgefahren bestehen können und mit welchen Maßnah-

men und Einrichtungen diese Gefahren abgewendet werden kön-

nen.  

Aufsicht 
Eine ausreichende Aufsicht durch fachkundige erwachsene Per-

sonen ist sicherzustellen. 

Art der Tätigkeit 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen nur mit 

leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden. 

Verbotene Arbeiten 

✓ Arbeiten, die die physische oder psychische Leistungsfähig-
keit von Schülerinnen und Schülern übersteigen, z.B. 
• Heben, Tragen und Bewegen schwerer Lasten; 
• Arbeiten, bei denen dauerndes Stehen erforderlich 

ist; 
• Arbeiten mit erzwungener Körperhaltung; 
• Arbeiten mit einem hohen Maß an Verantwortung. 

✓ Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler sittlichen 
Gefahren ausgesetzt sind. 

✓ Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler Kontakt mit 
Krankheitserregern haben, die Krankheiten, z. B. Hepatitis 
A (HAV) oder schwere Krankheiten, wie z. B. Hepatitis B 
(HBV) oder HIV verursachen können und die zumindest der 
Schutzstufe 2 zuzuordnen sind, wie z. B. die Gabe von In-
jektionen, Blutabnahmen, Wundversorgung, Desinfektion 
von gebrauchten Instrumenten. 

✓ Akkordarbeit und tempoabhängige Arbeiten. 
✓ Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von de-

nen anzunehmen ist, dass Schülerinnen und Schüler sie 
wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder man-
gelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden 
können (z. B. Arbeiten in gefährlichen Arbeitssituationen). 

✓ Arbeiten, bei denen die Gesundheit von Schülerinnen und 
Schülern durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder 
starke Nässe gefährdet wird. 

Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler schädlichen Ein-

wirkungen von Lärm, Erschütterungen, Strahlen oder Gefahrstof-

fen ausgesetzt sind.  

Persönliche Schutzausrüstung 
Soweit Beschäftigten aufgrund der geltenden Unfallverhütungs-

vorschriften für bestimmte Tätigkeiten persönliche Schutzausrüs-

tungen (z.B. Kopf-, Augen-, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe) zur 

Verfügung gestellt werden müssen, dürfen Schülerinnen und 

Schüler mit solchen Arbeiten nur beschäftigt werden, wenn sie 

die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen benutzen. 

Höchstzulässige tägliche Arbeitszeit 
Die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit, vom Beginn bis zum 

Ende der Beschäftigung, ohne Ruhepausen beträgt für Kinder 7 

Stunden und für Jugendliche 8 Stunden. 

Ruhepausen 
Ruhepausen müssen im Voraus feststehen: 
• 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 4 1⁄2 Stun-

den bis zu 6 Stunden, 
• 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden. 
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindes-

tens 15 Minuten. Länger als 4 1⁄2 Stunden hintereinander dürfen 

die Schülerinnen und Schüler nicht ohne Ruhepause beschäftigt 

werden. 

Zulässige Schichtzeit 
Die tägliche Arbeitszeit inklusive der Ruhepausen beträgt maxi-

mal 10 Stunden. Schichtzeiten bis zu 11 Stunden sind nach § 12 

JArbSchG im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der 

Tierhaltung und auf Bau- und Montagestellen zulässig. 

Höchstzulässige wöchentliche Arbeitszeit 
Montags – freitags gilt für Jugendliche: 40 Stunden. Siehe auch 

Samstags- u. Sonntagsruhe. 

Beschäftigungsdauer pro Woche 
Schülerinnen und Schüler dürfen nur an fünf Tagen in der Woche 

beschäftigt werden. 

Nachtruhe 
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht zwischen 20:00 Uhr und 
6:00 Uhr beschäftigt werden. 
Ausnahmen: Schülerinnen und Schüler über 16 Jahre dürfen be-
schäftigt werden 
• im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22:00 Uhr, 
• in mehrschichtigen Betrieben bis 23:00 Uhr, 
• in der Landwirtschaft ab 5:00 Uhr oder bis 21:00 Uhr, 
• in Bäckereien und Konditoreien ab 5:00 Uhr, 
• Schülerinnen und Schüler über 17 Jahre in Bäckereien ab 

4:00 Uhr. 

Tägliche Freizeit 
Mindestens 12 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeits-

zeit. 

Samstagsruhe 
Samstagsarbeit ist verboten. 
Ausnahmen sind möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler an 

einem anderen Arbeitstag derselben Woche freigestellt werden, 

u.a. bei der Beschäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, 

Verkaufsstellen, Bäckereien, im Friseurhandwerk, Verkehrswe-

sen, in der Landwirtschaft, im Gaststättengewerbe, in Reparatur-

werkstätten für Kraftfahrzeuge. 

Sonntagsruhe 
Sonntagsarbeit ist verboten. Bei Freistellung an einem anderen 

Arbeitstag derselben Woche sind Ausnahmen u.a. bei der Be-

schäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, im Gaststätten-

gewerbe möglich. Mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 

beschäftigungsfrei bleiben. 

Feiertagsruhe 
An gesetzlichen Feiertagen dürfen Schülerinnen und Schüler 

nicht beschäftigt werden. Ausnahmen: siehe Sonntagsruhe. Am 

24. und 31. Dezember nach 14 Uhr, am ersten Weihnachtsfeier-

tag, an Neujahr, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai besteht 

absolutes Beschäftigungsverbot. 

Datenschutz 
Schülerinnen und Schüler sind auf die Schweigepflicht hinzuwei-
sen und schriftlich zu verpflichten, wenn sie während des Be-
triebspraktikums Zugang zu Daten haben, die unter das Daten-
schutzgesetz fallen. 

mailto:poststelle@bsgg.net
http://www.bsgg.net/

